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8§ 1 - Grundsatz

(1) Wer aus Gewissensgrinden unter Berufung auf das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung im
Sinne des Artikels 4 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, wird
nach den Vorschriften dieses Gesetzes als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer
anerkannt.

(2) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer haben statt des Wehrdienstes Zivildienst auf3erhalb der
Bundeswehr als Ersatzdienst nach Artikel 12a Abs. 2 des Grundgesetzes zu leisten.

§ 2 - Antrag

(1) Uber die Berechtigung, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, entscheidet das Bundesamt fiir
den Zivildienst (Bundesamt) auf Antrag.

(2) Der Antrag ist von der Antragstellerin oder vom Antragsteller schriftlich oder zur Niederschrift beim
Kreiswehrersatzamt zu stellen. Er muss die Berufung auf das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung
im Sinne des Artikels 4 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes enthalten. Ein vollstandiger tabellarischer
Lebenslauf und eine personliche ausfuhrliche Darlegung der Beweggrinde fur die
Gewissensentscheidung sind dem Antrag beizufligen oder innerhalb eines Monats dem Bundesamt
einzureichen.

(3) Schriftliche Stellungnahmen und Beurteilungen Dritter zur Person und zum Verhalten der
Antragstellerin oder des Antragstellers kénnen dem Antrag beigefligt oder beim Bundesamt ein-gereicht
werden. AuBerdem kénnen Personen benannt werden, die zu Auskinften Uber die Antragstellerin oder
den Antragsteller bereit sind.

(4) Der Antrag eines ungedienten Wehrpflichtigen kann frilhestens sechs Monate vor Vollendung des 18.
Lebensjahres gestellt werden. Einer Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen
Vertreters bedarf es nicht.

(5) Abweichend von Absatz 4 kann ein Wehrpflichtiger den Antrag frlhestens sechs Monate vor
Vollendung des 17. Lebensjahres stellen, wenn er

1. einen Antrag auf vorgezogene Ableistung des Zivildienstes, dem seine gesetzliche Vertreterin oder sein
gesetzlicher Vertreter zugestimmt hat,
oder

2. a) den Entwurf einer Verpflichtung nach § 14c
Abs. 1 des Zivildienstgesetzes,

b) die Erklarung seiner gesetzlichen Vertreterin oder seines gesetzlichen Vertreters, einer solchen
Verpflichtung zuzustimmen, und

c) die Erklarung des Tragers nach 8§ 14c Abs. 3 des Zivildienstgesetzes, eine solche Verpflichtung mit
dem Antragsteller nach dessen Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer abschlie3en zu wollen, beifigt.
Wer einen Antrag nach Satz 1 gestellt hat, kann frihestens sechs Monate vor Vollendung des 17.
Lebensjahres

gemustert werden.

(6) Das Kreiswehrersatzamt bestatigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller den Eingang des Antrags
und leitet ihn mit der Personalakte (Grundakte) dem Bundesamt zu.

Die Zuleitung erfolgt unverziglich, bei ungedienten Wehrpflichtigen sobald der Musterungsbescheid
unanfechtbar geworden ist. Bei Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie bei Soldatinnen und
Soldaten auf Zeit ist den Personalakten eine Stellungnahme der oder des Disziplinarvorgesetzten und der
personalbearbeitenden Stelle beizufligen.



8§ 3 - Folgen des Antrags

(1) Die Antragstellung nach § 2 hindert nicht die Erfassung und befreit einen Wehrpflichtigen nicht von der
Pflicht, sich zur Musterung vorzustellen.

(2) Ab Antragstellung ist eine Einberufung zum Grundwehrdienst erst zulassig, wenn der Antrag
unanfechtbar abgelehnt oder zuriickgenommen worden ist. Der Antrag hindert die Heranziehung zum
Grundwehrdienst nicht, wenn der Wehrpflichtige vor dem Zeitpunkt der Antragstellung bereits einberufen
oder schriftlich benachrichtigt worden ist, dass er als Ersatz fir Ausfalle kurzfristig einberufen werden
kann. Satz 2 gilt auch fir den Fall, dass ein friiherer Antrag des Antragstellers unanfechtbar abgelehnt
oder zuriickgenommen worden ist.

8§ 4 - Vorrangige Entscheidung

Beantragt eine Soldatin oder ein Soldat die Anerkennung der Berechtigung, den Kriegsdienst mit der
Waffe zu verweigern, ist Uber diesen Antrag vorrangig zu entscheiden. Das Gleiche gilt fir einen
ungedienten Wehrpflichtigen, der zum Wehrdienst einberufen oder schriftlich benachrichtigt worden ist,
dass er als Ersatz fur Ausfdlle kurzfristig einberufen werden kann, sowie fir Reservistinnen und
Reservisten, die zu einer Dienstleistung oder Wehriibung einberufen worden sind.

§ 5 - Anerkennung

Die Antragstellerin ist als Kriegsdienstverweigerin und der Antragsteller ist als Kriegsdienstverweigerer
anzuerkennen, wenn

1. der Antrag vollstandig ist (§ 2 Abs. 2),

2. die dargelegten Beweggrinde das Recht auf Kriegsdienstverweigerung zu begriinden geeignet sind
und

3. das tatsachliche Gesamtvorbringen und die dem Bundesamt bekannten sonstigen Tatsachen keine
Zweifel an der Wahrheit der Angaben der Antragstellerin oder des Antragstellers begriinden oder die
Zweifel aufgrund einer Anhdrung nach § 6 nicht mehr bestehen.

§ 6 - Anhorung

(1) Hat das Bundesamt Zweifel an der Wahrheit der Angaben der Antragstellerin oder des Antragstellers,
gibt es ihr oder ihm Gelegenheit, sich innerhalb eines Monats zu den Zweifeln erganzend schriftlich zu
auBBern und die Angaben zu belegen (schriftiche Anhérung). Bestehen weiterhin Zweifel, kann es die
Antragstellerin oder den Antragsteller auch mundlich befragen (miindliche Anhérung).

(2) Die mindliche Anhérung ist nicht 6ffentlich. Das Bundesamt nimmt Uber die mindliche Anhérung ein
Protokoll auf.

(3) Das Bundesamt kann ein Fihrungszeugnis nach § 31 des Bundeszentralregistergesetzes anfordern,
wenn Zweifel an der Wahrheit der Angaben der Antragstellerin oder des Antragstellers bestehen und
anzunehmen ist, dass diese Zweifel durch die Einholung eines Fihrungszeugnisses aufgeklart werden
kénnen. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist Gber die Einholung des Fihrungszeugnisses zu
unterrichten.

(4) Eine dartiber hinausgehende Tatsachenaufklarung findet durch das Bundesamt nicht statt.

(5) Im Falle der Teilnahme an einer mindlichen

Anhoérung sind der Antragstellerin oder dem Antragsteller die notwendigen Auslagen zu erstatten. Nimmt
eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer an einer mindlichen Anhdrung teil, hat die Arbeitgeberin oder
der Arbeitgeber fir die ausfallende Arbeitszeit das Arbeitsentgelt weiterzuzahlen. Ist eine Antragstellerin
oder ein Antragsteller nicht Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, werden die notwendigen Aufwendungen,



die ihr oder ihm durch die Bestellung einer Vertretung entstehen, erstattet, wenn die Fortfihrung des
Geschaftsbetriebs oder der selbststandigen Téatigkeit nicht durch andere Vorkehrungen ermdéglicht werden
kann.

(6) Das Bundesministerium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung das Néhere zum Verfahren bei der Anhdrung sowie zur Erstattung von notwendigen
Auslagen, Verdienstausfall und notwendigen Aufwendungen zu regeln.

§ 7 - Ablehnung des Antrags

(1) Das Bundesamt lehnt den Antrag ab, wenn
1. er nicht vollsténdig ist (8 2 Abs. 2) und die Antragstellerin oder der Antragsteller ihn nicht innerhalb
einer Frist von einem Monat nach Aufforderung durch das Bundesamt vervollstandigt hat,

2. die in ihm dargelegten Beweggrinde ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung auch nach schriftlicher
und gegebenenfalls mindlicher Anhérung der Antragstellerin oder des Antragstellers nicht zu begriinden
vermogen oder

3. Zweifel an der Wahrheit der Angaben der Antragstellerin oder des Antragstellers trotz der schriftlichen
Anhérung oder einer miindlichen Anhoérung nicht ausgeraumt wurden.

(2) Folgt die Antragstellerin oder der Antragsteller einer Ladung zur mindlichen Anhérung nicht,
entscheidet das Bundesamt nach Aktenlage.

§ 8 - Vertretung bei der Anhdrung

Zur unentgeltlichen Vertretung der Antragstellerin oder des Antragstellers bei einer Anhérung sind auch
die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Koérperschaften 6ffentlichen Rechts sind,
beauftragten Personen

zugelassen.

§ 9 - Widerspruchsverfahren

(1) Fur das Widerspruchsverfahren gelten die
88 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) AulRer der Antragstellerin oder dem Antragsteller kann auch die gesetzliche Vertreterin oder der
gesetzliche Vertreter im Widerspruchsverfahren selbststdandig Antrage stellen und Rechtsbehelfe
einlegen.

(3) § 8 gilt fur das Widerspruchsverfahren entsprechend.

§ 10 - Verwaltungsgerichtliches Verfahren

(1) Im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht und dem Bundesverwaltungsgericht gelten die 8§ 8 und 9
Abs. 2 entsprechend. § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberihrt.

(2) Die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen eine andere Entscheidung des
Verwaltungsgerichts sind ausgeschlossen. Das gilt nicht fir die Beschwerde gegen die Nichtzulassung
der Revision nach § 135 in Verbindung mit § 133 der Verwaltungsgerichtsordnung und die Beschwerde
gegen Beschlisse tber den Rechtsweg nach § 17a Abs. 2 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf
die Beschwerde gegen Beschlisse (ber den Rechtsweg ist § 17a Abs. 4 Satz 4 bis 6 des
Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend anzuwenden.



§ 11 — Spannungs- und Verteidigungsfall, Bereitschaftsdienst

(1) Im Spannungsfall (Artikel 80a des Grundgesetzes) und im Verteidigungsfall (Artikel 115a des
Grundgesetzes)

1. ist 8 3 Abs. 2 Satz 1 nicht anzuwenden,
2. kann die Frist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 auf zwei Wochen verkiirzt werden und

3. ist der Widerspruch gegen eine Entscheidung des Bundesamtes innerhalb einer Woche nach ihrer
Bekanntgabe zu erheben.

(2) Absatz 1 ist auf Wehriibungen, die von der Bundesregierung als Bereitschaftsdienst angeordnet
worden sind (8 6 Abs. 6 des Wehrpflichtgesetzes), entsprechend anzuwenden.

§ 12 — Aktenfuhrung

(1) Auf die Fihrung der Personalakte der Antragstellerin oder des Antragstellers im Bundesamt ist § 36
des Zivildienstgesetzes entsprechend anzuwenden.

(2) Akten Uber das Anerkennungsverfahren eines anerkannten Kriegsdienstverweigerers, der
zivildienstpflichtig ist, werden mit Ausnahme des Anerkennungsbescheides spéatestens sechs Monate
nach Ableistung des Zivildienstes vernichtet; wird der anerkannte Kriegsdienstverweigerer nicht zum
Zivildienst herangezogen, werden die Akten nach Ablauf des Jahres, in dem er das 32. Lebensjahr
vollendet hat, vernichtet. Akten (Uber das Anerkennungsverfahren einer anerkannten
Kriegsdienstverweigerin oder eines anerkannten Kriegsdienstverweigerers, der nicht gemaR Artikel 12a
Abs. 2 des Grundgesetzes zivildienstpflichtig ist, werden ein Jahr nach dem Abschluss des
Anerkennungsverfahrens vernichtet. Die gemaf § 2 Abs. 6 Ubermittelten Personalakten sind der fur die
Personalfihrung zustdndigen Dienststelle, bei Grundwehrdienstpflichtigen, Reservistinnen und
Reservisten dem zustandigen Kreiswehrersatzamt zu Ubermitteln.

(3) Nachdem die Entscheidung uber die Ablehnung eines Antrags oder Uber den Widerruf oder die
Rucknahme einer Anerkennung unanfechtbar geworden ist, Ubermittelt das Bundesamt die Personalakte
der oder des Betroffenen ihrer oder seiner fur die Personalfihrung zustdndigen Dienststelle, bei
Grundwehrdienstpflichtigen, Reservistinnen und Reservisten dem zustandigen Kreiswehrersatzamt. Das
Gleiche gilt, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller den Antrag zurtGcknimmt oder auf die
Anerkennung als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer verzichtet. Eine Ausfertigung der
Entscheidung des Bundesamtes ist beizufiigen.

(4) Die Akten Uber das Anerkennungsverfahren von Wehrpflichtigen, die nicht als Kriegsdienstverweigerer
anerkannt worden sind, werden vom Bundesamt so lange aufbewahrt, wie dies zur Erfillung der
Wehrpflicht (8 3 Abs. 3 bis 5 des Wehrpflichtgesetzes) erforderlich ist. Die Akten Uber das
Anerkennungsverfahren von Berufssoldatinnen, Soldatinnen auf Zeit und Reservistinnen sind so lange
aufzubewahren wie bei Wehrpflichtigen. Ist die Aufbewahrungsfrist abgelaufen, sind die Akten
unverzuglich zu vernichten. Die Satze 2 und 3 gelten auch fur die in Dateien gespeicherten
personenbezogenen

Daten.

§ 13 - Ubergangsregelung

Die am 1. November 2003 bei den Ausschissen und Kammern fur Kriegsdienstverweigerung anhangigen
Verfahren werden in dem Bearbeitungsstand, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt befinden, vom
Bundesamt fortgefiihrt. Ist im Verfahren vor den Ausschiissen oder Kammern fir
Kriegsdienstverweigerung die Entscheidung verkiindet, aber noch nicht schriftlich zugestellt worden,
bewirken die Wehrersatzbehédrden die Zustellung.



	Kriegsdienstverweigerungsgesetz (KDVG)
	§ 1 – Grundsatz 
	§ 2 - Antrag 
	§ 3 - Folgen des Antrags 
	§ 4 - Vorrangige Entscheidung 
	§ 5 - Anerkennung 
	§ 6 - Anhörung 
	§ 7 - Ablehnung des Antrags 
	§ 8 - Vertretung bei der Anhörung 
	§ 9 - Widerspruchsverfahren 
	§ 10 - Verwaltungsgerichtliches Verfahren 
	§ 11 – Spannungs- und Verteidigungsfall, Bereitschaftsdienst 
	§ 12 – Aktenführung 
	§ 13 - Übergangsregelung 



